
647 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Finanz- und 'Budgetausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten: Wille 
und Genossen betreffend ein Bundegesetz, 
mit dem das Fernmeldeinvestitionsgesetz, 
BGBI. Nrr 312/1971, in ,der Fassung des 
Bundesgesetzes vom 3. Juli 1975, BGBI. 

Nr.A03, geändert wird (63/A) 

Die Abgeordneten Will ,e, K li t t I und 
Genossen ha,ben in der Sitzung des Nationalrates 
am 5. Oktober 1977 ,den ,obgenannten Ininiativ­
antrag, der dem Finanz- und Budgetausschuß zu­
gewiesen wurde, eingehracht. Dem vorliegenden 
Gesetzesantr;vg liegen u. a.f6tgende Erwägungen 
zugrunde: 

. Die Fernmeldeinvestitionen im Bereich der 
. Post- und Telegra:phenverwakung w.erden .derzeit 
im Sinne des mit dem Fernsprechbetriebsinvesti­
tionsgesetz, BOB!. Nr. 26/1964,a,b dem Jahre 
1964 vorg·e·sehenen Weg aus den ·Einn.ahmen an 
Fernsprechgebühren, also im Wege der Selbst­
finanzierung; finanziert. Darnach leitet .sich das 
Investitio.nsvolumen eines Jahres grundsätzlich 
von der Höhe der Einnahmen an Fernsprech­
gebühren des betreffenden Ja'hres ab. Entspre­
chend der sich als Folge der geziehen Inves.titio­
nen 'und der sta,rkeQ. Nachf,r:age nach den Lei­
stungen der Fernmeldedienste ergebenden Ent­
wickl.ung Jer Einnilimen an Fernsprechgebühren 
steht nunmehr ,ein entsprechender Fonds zur 
Finanzierung der Fel111meldeinvestitionen zur 
Verfügung, der 'es zugleich ermöglicht, die Auf­
nahme zusätzlicher Mittel rm Wege von Zwi­
schenfinanzierungen . auf vergleichsweise geringe 
Beträge zu beschräl1Jken. So. haften mit Ende des 
Jahres 1977 hei insgesamt 32238 Mit!. S getätig­
ten BesteLlungen nur 2 442 Mil!. S aus solchen 
zusätzlichen Finanzierungen aus. 

Ang.esichts dieser Sachlage und der erwarteten 
weiterhin .günstigen Entwicklung auf .dem Gebiet 
der Fernmeldedienste, steht der Einbeziehung 
auch diese.s Sekto.rs in den Kreis der Maßnahmen 

Premd 
Berichterstatter 

zur Bewältigung der sich aus der aUgemeinen 
Wirtschaftsentwicklung ergebenden Situation im 
Bereich des Bundeshaushaltes nichts im Weg. 
Unter 'albroLuter WaJhrung eines ausreichenden 
Investitionsvolum,ens erscheint es daher vertret­
bar, den Beitrag der F ernsprecheil1JUahmen an 
der Finanzierung der jährlichen Investitionen 
etwas zu reduzieren und durch eine vergleichs­
weise geringe Erhöhung des Ausmaßes an Zwi­
sch.enfinanzierungen auszugleichen. Der auf diese 
W eisea,ufzulbringende zusätzliche ;Beitrag zur 
Entlastung der laufenden ,Budgets würde sich 
so1cher.art a.w rund 3 000 Mill. S belaufen kön­
nen, da,von im Jahr 1978 rUJrld 900 Mil!. S. 
Dieser Betrag wird im künfügen Aufkommen an 
Fernsprechgebühren bzw. durch die Regelungen 
sichergestellt, die in Fortsetzung der bestehenden 
Regelung zur Sicherung der Fernmeldeinviestitio­
nen zu erlassen ~ein werden. 

Der 'Finanz- und Budgetausschuß hat diesen 
Initiativantrag in ~einer Sitzung am 11. Oktober 
1977 in VerhaJn,dlung genommen. In der 65. Sit­
zung des Nationalntes am, 5. Oktober 1977 
wurde dem Finanz- und Budgeta,usschuß gemäß 
§ 43 Ahs: 1 der GeschäftsOrdnung für diese Vor­
lage ,eine Fri!>t zur Berichterstattung bis 3. No­
vember 1977 gestellt~ Zum Gegenstande sprachen 
außer dem Berichterstatter die Ahgeor,dneten 
San d me i e r, Dr. Fe urs te i n, Dr. Kor e n 
und Dr. B r 0 es i g k e sowle der Bundesminister 
.für F,inanzen Dr. A n ,d r 0 s c h. 

Bei derAlbstimmung ~urde der im Antrag 
63/A enthaltene Gesetzentwurf in der beige­
druckten Fassung mit Stimmenmehrheit a.nge­
nommen. 
A~s El"gebnis seiner Beratungen stellt der 

Finanz- und Budget~usschuß somit den A n­
t. r a g,der N at-ionalrat wolle dem a n g e­
s chi 0 S sen enGe set zen t w u r f die ver­
fassungsmäßige Zustimmung erterlen. 

Wien, ,1977 10 11 

Dr. Tull 
Obmann 

-j. 
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2 647 der Beilagen 

). 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Fernmeldeinvestitionsgesetz 

geändert wird (FMIG-Novelle 1977) 

Der Nationalrat hat .beschlossen: 

Artikel I 

Das Fernmeldeinvestitionsgesetz, BGB1. 
. Nr. 312/1971, in der Fassung der Fernmelde­

investitionsgesetz-N ovelle 1975 wird wie folgt 
geändert: 

1. § 1 .i\lbs. 1 hat zu lautCill: 

,,(1) Der ,Bundesminister für Verkehr Wiird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem B,undes­
minister für Finanzen 

1. in den Jahren 1964 his 1977 zur Erweiterung 
und Erneuerung des österreichischen Fern­
sprech-, Datenvermittlungs-, Fernschreib­
und Funknetzes sowie zur Beschaffung von 
Kraftfahrzeugen, Meßgeräten und Werkzeu­
gen, zur Durchführung allgemeiner Hoch­
bauvorhaben für den Fernmeldedienst und 
zur Errichtung lwmbinierter Post- und 
Fernmeldebauten bei den hiefür in Frage 
kommenden Unternehmungen Bestellungen 
im Höchstausmaß von 32238 Mill. S zu 
vergeben; 

2. in den Jahren 1978 bis 1980 zur Durch­
führung der in Z. 1 genannten Vorhaben 
bei den hiefür in Frag.e kommenden Unter­
nehmUlIlgen Be,stellungen im Höchstausmaß 
von 21 862 Mil1. S zu ver;geben." 

Mehreinn;lJhmen an Fernsprechgebühren zu. ver­
wenden, die 

in den Jahren 1965 bis 1967 über den Betrag 
von 1 680 Mil1. S, 

in den Jahren 1968 bis 1971 über den Betrag 
?on 2 000 Mil1. S, 

im Jahre 1972 über den Betrag von 2 500 
MilLS, 

llll Ja'hre 1973 über den Betra,g von 2700 
Mil1. S, 

,im Jahre 1974 über den Betrag von 3000 
Mil'1. S, 

1m Jahre 1975 über den Betrag von 3300 
Mil1. S, 

in den Jahren 1976 und 1977 über den Betrag 
hinaus anfallen, der einem Satz von 47,5 v. 
H. der jährlichen Gesamteinnahmen an 
Fernsprechgebühren entspricht, ,und ab dem 
Jahre 1978 über den Betrag hinaus anfallen, 
der einem Sa,tz von 55 v. H. der jährlichen 
Gesamteinnahmen an Fernsprechgebühren 
entspricht. 

Zu diesem Zweck ist in Höhe dieser Mehrein­
nahmen - die in den Bundesvoranschlägen bei 
Kapitel 78 getrennt zu. veranschlagen sind -
ein gleichhoher z.weckgebundener Ausgabenansatz 
bei Kapitel 78 vOflZusehen. 

(2) Soweit die Mehreinnahmen gemäß Abs. 1 
zur Begleichung der von den Unternehmungen 
vorgelegten Rechnungen nicht ausreichen, ist die 
Bedeckung nach Maßgalbe sonstiger Finanzie­
rungsmöglichkeiten sicherzustel'len.«·' 

Artikel 11 

2. § 2 hat zu lauten: Mit der Vollziehuhg dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Verkehr im Einverneh­

,,§ 2. (1) Zur Segleichung der von den Unter- men mit dem Bundesminister für Finanzen be­
nehmungen vorget!egten Rechnungen sind jene tra,ut. 
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